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Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin 

www.izp-muenchen.de

Sterbeorte in Deutschland

• Krankenhaus 42-43%
• Zuhause 25-30%
• Heim 15-25% (steigend)
• Hospiz 1-2%
• Palliativstation 1-2%
• andere Orte 2-5%

Schindler, 2005
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SymptomlinderungSymptomlinderung (comfort care)(comfort care)

KurativeKurative / / lebensverllebensverl . . MaMaßßnahmennahmen

PalliativmedizinPalliativmedizin : : altealte VorstellungVorstellung

TodDiagnose
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KurativeKurative / / lebensverllebensverl . . MaMaßßnahmennahmen

­­­­­­­­ LebensqualitLebensqualit äätt (Palliative Care)(Palliative Care)

PalliativmedizinPalliativmedizin : : neueneue VorstellungVorstellung

Diagnose Tod

Palliativmedizin ist Betreuung
für die letzte Lebensphase,

nicht nur in der letzten Lebensphase

Palliativmedizin ist Aufgabe aller Ärzte
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Häufige Fehler in der Sterbephase

Verdursten Ersticken

Flüssigkeitsgabe Sauerstoffgabe

PEG bei fortgeschrittener Demenz
(Finucane et al., JAMA 1999; GIllick, NEJM 2000)

• Studien zeigen keinen Hinweis auf
– Lebensverlängerung
– Verbesserung des Ernährungsstatus
– Verbesserung der Lebensqualität
– verbesserte Wundheilung bei Dekubitus
– Verringerung der Aspirationsgefahr

• Nebenwirkungen der PEG
– Infektionen (lokal und systemisch)
– Verlust der Freude am Essen
– Verringerung der pflegerischen Zuwendung 
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“Dieses Missverhältnis zwischen Vorteile und 
Nachteile der künstlichen Ernährung

begründet die Empfehlung, dass künstliche
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Patientenverfügungen dienen heute 
vorwiegend dazu, sich vor ärztlichen 

Kunstfehlern zu schützen.

Der beste Schutz vor ärztlichen Kunst-
fehlern am Lebensende besteht in einer 
besseren Aus-, Fort- und Weiterbildung 

der Ärzte im Fach Palliativmedizin. 
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Lehre in der Palliativmedizin

• seit SS 2004: Palliativmedizin als 
Pflichtfach an der LMU
– 3. Semester: Kommunikation und Aufklärung
– 6. Semester: psychosoziale Betreuung, 

Spiritualität und Trauer
– 9. Semester: Schmerztherapie und 

Symptomkontrolle

• Geplant: Masters in Palliative Care
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Was heißt hier „Sterbehilfe“?

• Emotionale Überfrachtung

• Euphemisierung

• Zweideutigkeit

• Missbrauchsgefahr
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These I
Ablehnung der Tötung auf Verlangen

These II
Palliativmedizin und Hospizarbeit sind 

Voraussetzung für die 
Selbstbestimmung

am Lebensende
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Film „Tod auf Verlangen“
(Holland, 1994)

• Dokumentation der Euthanasie eines ALS-Patienten
• Zehn verschiedene nicht behandelte Symptome
• Zwei Ärzte bestätigen dem Patienten, dass er ohne 

Euthanasie „qualvoll ersticken“ wird
• Patient entscheidet sich für die Euthanasie

� Die Information war falsch!
� Über 90% der ALS-Patienten sterben friedlich
� Ersticken kommt praktisch nie vor

(Neudert et al., Journal of Neurology 2001)



12

Fallbeispiel
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Wissenschaftliche Datenlage
(Sykes & Thorns, Lancet Oncology 2004)

• Meta-Analyse von 17 verschiedenen Studien 
(3052 Patienten)

• keine Hinweise auf Lebensverkürzung durch 
Opioide oder Sedativa

• In einer Studie Hinweise auf Lebens-
verlängerung durch Sedierung

Umfrage bei neurologischen Chefärzten

• 32%: sog. „indirekte Sterbehilfe“ ist strafbar

• 45%: Behandlung der terminalen Atemnot mit 
Morphin = Euthanasie

• 60%: Angst vor Rechtsfolgen beim Abbruch 
lebenserhaltender Maßnahmen

• 47%: eigene Ausbildung für die Begleitung in 
der Terminalphase „mäßig bis schlecht“

Borasio et al, Nervenarzt 2004
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These V
Vorrang der medizinischen Indikation 

Überprüfung der Indikation

Allgemeine Indikation
1. Was ist das Therapieziel?
2. Ist dieses Therapieziel realistisch?

Individuelle Indikation
3. Stimmt dieses Therapieziel mit dem 

Patientenwillen überein?
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Evidenzbasierte Medizin: 
Wiederbelebung

EntlassenÜberlebenSetting

1,1%6,2%Pflegeheim/
Demenz

3,4%18,5%Pflegeheim

13%41%Krankenhaus

Ebell MH et al., J Gen Int Med 13: 805, 1998

• Schmerzhafte, dramatische Maßnahme

• Effekt auf Angehörige und Heimbewohner

• Intensivstation � Delir

• Erhöhte Behinderung der Überlebenden

Wiederbelebung - Nachteile
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These VI
Sinnlosigkeit einer Reichweiten-

begrenzung von Patientenverfügungen
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www.justiz.bayern.de

Bosbach - Gesetzentwurf
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Fallbeispiel

Unumkehrbar tödlich
verläuft das Leben an sich
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Der in einer Patientenverfügung geäußerte 
Wille des Patienten ist grundsätzlich 

verbindlich; deshalb dürfen sich Ärzte nicht 
über die in einer Patientenverfügung 

enthaltenen Willensäußerungen eines 
Patienten hinwegsetzen.

Empfehlungen der Bundesärztekammer und der Zentralen 
Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zum Umgang mit 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis
2007

Lebensschutz

Lebenszwang
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Ethischer Paternalismus

These VII
Fürsorge durch (ärztliche) Aufklärung
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Spannungsfeld

Autonomie ------A-------------------P------ Fürsorge

Spannungsfeld

Autonomie --------------------------P------ Fürsorge

Autonomie ------A-------------------------- Fürsorge
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Wenn wir jemandem helfen wollen, müssen wir 
zunächst herausfinden, wo er steht. Das ist das 
Geheimnis der Fürsorge. Wenn wir das nicht tun 
können, ist es eine Illusion zu denken, wir könnten 
anderen Menschen helfen. Jemanden zu helfen 
impliziert, dass wir mehr verstehen als er, aber wir 
müssen zunächst verstehen, was er versteht.

Søren Kierkegaard

Einfluss von Informationen

• Murphy et al fragten 287 Patienten über 60 Jahre 
„Wünschen Sie Im Falle eines Herzstillstandes eine 
Wiederbelebung?“

• nach Aufklärung über die Überlebenswahrscheinlichkeit
fiel die Antwort von 41% auf 22%

• Bei einer Erkrankung mit Lebenserwartung <1 Jahr
wünschten nur noch 5% eine Reanimation

Murphy, New England Journal of Medicine 1994
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Die drei wichtigsten Bestandteile
der Palliativbetreuung

1) Kommunikation

2) Kommunikation

3) Kommunikation
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Ethik des Dialogs:
Ausdruck der Fürsorge


